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...Menschen und Schweine die 
einzigen Lebewesen sind, die 
einen Sonnenbrand bekommen 
können?

Wussten Sie, dass...

FRISCHE KOCH-IDEE 
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

Gebackene 
Tagliatelle

Rezept für 4 Personen
 Salz  
 500 g Urdinkel-Tagliatelle 
 8 Backpapierbögen 
  Küchenschnur 
  Basilikumblätter für Garnitur 
  Parmesan, gerieben
Sauce: 
 1 EL Olivenöl  
 400 g Pouletbrüstli, in Streifen 
 Salz, Pfeffer, Paprika
 2 Zwiebeln, fein geschnitten 
 2 Knoblauchzehen, gepresst 
 3 EL Tomatenpüree 
 2 dl Bouillon 
 400 g Tomaten aus Dose, 
  gewürfelt 
 1 Bund Basilikum, 
  fein geschnitten

Zubereitung
Für Sauce ½ des Olivenöls erhitzen, Poulet-
streifen darin kurz anbraten. Würzen und her-
ausnehmen. Restliches Öl erhitzen, Zwiebeln 
darin glasig dünsten. Knoblauch und Tomaten-
püree mitdünsten, mit Bouillon ablöschen. To-
maten beigeben, mit Salz, Pfeffer und Paprika 
würzen. Alles bei kleiner Hitze köcheln. Ofen 
auf 200° C vorheizen. Viel Wasser aufkochen, 
salzen und Tagliatelle darin ca. 4 Min. knapp al 
dente kochen. Wasser abgiessen, Teigwaren 
mit Sauce, Basilikum und Pouletstreifen mi-
schen. Je 2 Backpapiere in Schüssel legen. Je 
¼ der Teigwaren darauf geben. Papier oben mit 
Küchenschnur zusammenbinden. Aus Schüs-
sel nehmen und auf Blech stellen. In Ofenmitte 
ca. 15 Min. fertig garen. Pakete auf Teller legen 
und aufschneiden. Mit Basilikum garnieren. 
Parmesan dazu servieren.
Zubereitung ca. 25 Min. + ca. 15 Min. backen
Tipp: Dazu passt ein grüner Salat.

www.volg.ch

Was tun bei Fremdfütterung?
Tierische Tipps

Meine Nachbarin stellt für meine Katze 
ständig Futter bereit und lässt sie sogar 
in ihre Wohnung, sodass das Büsi oft ta-
gelang nicht mehr nach Hause kommt. 
Kann ich etwas dagegen unternehmen?  
 M.R. aus Zollikofen

Liebe Frau R.
Das Füttern fremder Tiere ist nicht generell 
verboten. Solange Nachbarskatzen nur gele-
gentlich – und selbstverständlich nur mit 
unschädlichem Futter – verwöhnt werden, 
hat die «Täterin» keine gesetzlichen Konse-
quenzen zu befürchten. 
Füttert Ihre Nachbarin Ihre Katze aber regel-
mässig oder sogar systematisch, kann dies 

durchaus rechtliche Folgen haben. Dass Ihr 
Tier nur noch sporadisch oder während län-
gerer Zeit überhaupt nicht mehr nach Hau-
se kommt, bedeutet für Sie als Tierhalterin 
nicht nur einen wesentlichen Eingriff in Ihre 
Gefühlswelt, sondern verletzt auch Ihre Stel-
lung als Eigentümerin des Tieres. Zu dieser 
Eigentümerstellung gehört vor allem auch 
das Recht, möglichst viel Zeit mit Ihrem Büsi 
verbringen zu können. Falls ein klärendes 
Gespräch mit Ihrer Nachbarin nichts bringt, 
können Sie einen Schlichtungsversuch und 
anschliessend eine Zivilklage beim zustän-
digen Gericht gegen sie einreichen und die 
Fremdfütterung durch den Richter verbieten 
lassen. Zudem können Sie Ihr Tier jederzeit 
von der Nachbarin herausverlangen, falls es 
nicht mehr von alleine nach Hause kommt. 
Übrigens: Auch verwilderte Katzen sollten 
nicht unbedacht gefüttert werden, weil man 
damit die unkontrollierte Vermehrung der 
Tiere fördert. Sinnvoller ist es, Kastrations-
aktionen von Tierschutzorganisationen zu 
unterstützen.

Rat von Experten
Haben Sie Fragen rund um das 
Thema Tier im Recht? Das Team 
der Stiftung für das Tier im 
Recht (TIR) steht Ihnen gerne 

zur Verfügung.

Senden Sie ein Mail oder einen 
Kurzbrief mit dem Vermerk 

«My Zytig» an
Stiftung für das Tier im Recht 

(TIR)
Postfach 2371
8033 Zürich

Tel. 043 443 06 43
info@tierimrecht.org

Die Stiftung für das Tier im 
Recht (TIR) ist eine gemeinnützi-
ge,  Non-Profit-Organisation, die 
sich auf die rechtlichen Aspekte 
des Tierschutzes spezialisiert hat 
und sich ausschliesslich aus pri-
vaten Zuwendungen finanziert. 

Rechtsanwalt Dr. iur. 
Gieri Bolliger, 
Geschäftsleiter der 
Stiftung für das Tier 
im Recht (TIR)

Schöner Frühling, trotz schlechtem Wetter. 
 Marco Lazzaretti
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